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(Srfdjeint je $ouuerêtags uub ïoftet per ©emefter gr. 4. —, per ^atjr gr. 8

$nferate 25 ©t§. per einfpaltige (Solonelsetle, bei größeren 2luftrögen
entfprecbenben Rabatt.

Sttrtdt, ben 26. gtiiii 1919

<Sftrtrft0ttfllt<ttlfl • »Çreunbfcbrtft, bic bet Skin gemodfit,
U)UUjtll|fUliU). îHobrt mie bct îôein nut eine 4!nri)t

Bau-ßbromk.

Saupolijetltche Seroilli=
gungcit Der ©tobt 3üriclj
mürben am 20. Quni für fol=
genbe Saupro jel'te, teil=

roeife unter Sebingungen, er=

teilt : 1. £>. Simmann für einen
®adf)ftocfum£>au ïtieberborfftr. 40, 3- 1 2. @teftro=
Hiaterial 31.=©. für ein Sureau» unb üagergebäube 9tog=
S^nftraße 5, 3-5; 3. ïïftaag, 3û$nriber 31.=©., für einen
®ö)uppenanbau fjfarbftraße 219, 3- 3; 4. $. 9îiefer=
^anjiger für 2 ©infamilient)äufer mit 3lutoremifen unb
®infriebungen SlümliSalpftraße 9tr. 72 74, 3-0; 5. ißrof.

£>. ©tierlin unb 31. Kleiner für eine ©infriebung
o*ohburgftraße 63, 3-6» 6- Çoljfjeu für eine 3luto=
*etnife |>ebroigftraße, 3-

©töötifdje Sauten in 3"ricf). (2lu§ ben ©tabt=
ïatêoerljanblungen). Seim ©roßen ©tabtrate roirb für
öen Ausbau ber UmfaffungSmauer ber regten Wülfte

Urnenhains beim neuen Krematorium mit llrnen=
!!jld)en ein Krebit oon ffr. 63,600 eingeholt. — ©em
großen ©tabtrate roerben bie ißläne unb ber Koften=
?o*anfd)tag im Setrage oon $r. 60,000 für bie ©rftellung
oer ©eleifeanlagen in ber SBalcßeftraße zur ©enèhmigung
tjotgelegt. — ©em ©roßen ©tabtrate toitb ba§ ißrojeft
jpf ben Sau etneS KabelfanalS oott ber Umformer=
nation Setten burtf) bie projezierte Settenftraße unb bie

befteßenbe Sachofnerftraße bis jur 9totbud)jtraße im
Koftenbetrage oon ffr. 190,800 zur ©eneljmtgung oor=
gelegt.

3ur tarage ber ©enteinbe SßohnungSbauten in
Sljnltotl rourbe an ber ©emeinbeoerfammlung bie fojial=
bemoïratifctje Sftotion in ber f|orm folgenben SefcßluffeS
gutgeheißen: „3US zroecfmäßigfte Maßnahme jur Sinbe=

rung ber SBofjnungSnot, roie zur ©anierung ber 9Boßn=
oerljältniffe überhaupt, fprießt fid) heute bie ©emeinbe
für ben fommunalen 2Bof)ftungSbau auS. 3^ ©etfung
beS SBoljnungSbebarfeS foil neben beut ïommunalen auef
ber genoffenfd)aftlid)e gemeinnützige SBohnungSbau unter
9)titroirfung ber ©emeinbe geförbert roerben. ©ie Unter=
nehmen foüen fid) mögtichft felbft erhalten unb bie ©e=
meittbe finanziell nicht ober nur umoefentlid) belaften.
©ie in ber SJlotton oerlangte Kommiffion foü auS 15
ïïftitgtiebern beftehen, bie fiel) nad) bem für bie ©emeinbe=
roahlen getroffenen Slbfomnten (freiwilliger ißroporz) ju=
famntenfeßen. @S fleht ihr baS 5Red)t ju, Fachleute jur
Seratung sujujiehen. ©S roirb ber Kommiffion ber
nötige Krebit für alle gemäß ber 9Jîotion oerlangten
Sorarbeiten, roie für baS ©tubium allfätlig roeiterer ba=
mit im 3ufc»nmenhang fteßenber fragen erteilt, ©ie
hat bem ©emeinberate juhanben ber ©emeinbeoerfamm=
lung fpäteftenS im SEonat 3luguft einläßlichen Serid)t
ju erstatten. ©ie bisherige ©äügleit beS ©emeinberateS
Zur Sinberung ber SBohnungSnot roirb anerfannt."

©enoffenfcljûftlidjer asôohnnngêfiau. ©ie oom Qni=
tiatiofomitee ber ©emeinnû^tgen Saugenoffen=
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Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 4. —, per Jahr Fr. 8

Inserate 25 Cts. per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 36. Inni 1919

Mnànknrnch ' Freundschaft, die der Wein gemacht,
ÄlftUsrilssslllUs, Währt wie der Wein nur eine Nacht

Baupolizeiliche Bewilli-
gungen der Stadt Zürich
wurden am 20. Juni für fol-
gende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: 1. H. Ammann für einen

Dachstockumbau Niederdorfstr. 40, Z. 1 ; 2. Elektro-
Material A.-G. für ein Bureau- und Lagergebäude Rog-
g^nstraße 5, Z. 5; 3. Maag, Zahnräder A.-G., für einen
Schuppenanbau Hardstraße 219, Z. 5; 4. I. Rieser-
^änziger für 2 Einfamilienhäuser mit Autoremisen und
Einfriedungen Blümlisalpstraße Nr. 72 74, Z. 6; 5. Prof.
Dr. H. Stierlin und A. Kleiner für eine Einfriedung
Äohburgstraße 63, Z. 6; 6. H. Holzheu für eine Auto-
remise Hedwigstraße, Z. 7.

Städtische Bauten in Zürich. (Aus den Stadt-
ratsverhandlungen). Beim Großen Stadtrate wird für
den Ausbau der Umfassungsmauer der rechten Hälfte

Urnenhains beim neuen Krematorium mit Urnen-
Nchen ein Kredit von Fr. 63,600 eingeholt. — Dem
großen Stadtrate werden die Pläne und der Kosten-
?"ranschlag im Betrage von Fr. 60,000 für die Erstellung
"er Geleiseanlagen in der Walchestraße zur Genehmigung
vorgelegt. — Dem Großen Stadtrate wird das Projekt
s."er den Bau eines Kabelkanals von der Umformer-
station Letten durch die projektierte Lettenstraße und die

bestehende Bachofnerstraße bis zur Rotbuchftraße im
Kostenbetrage von Fr. 190,800 zur Genehmigung vor-
gelegt.

Zur Frage der Gemeinde-Wohnungsbauten in
Thalwil wurde an der Gemeindeversammlung die sozial-
demokratische Motion in der Form folgenden Beschlusses
gutgeheißen: „Als zweckmäßigste Maßnahme zur Linde-
rung der Wohnungsnot, wie zur Sanierung der Wohn-
Verhältnisse überhaupt, spricht sich heute die Gemeinde
für den kommunalen Wohnungsbau aus. Zur Deckung
des Wohnungsbedarfes soll neben dem kommunalen auch
der genossenschaftliche gemeinnützige Wohnungsbau unter
Mitwirkung der Gemeinde gefördert werden. Die Unter-
nehmen sollen sich möglichst selbst erhalten und die Ge-
meinde finanziell nicht oder nur unwesentlich belasten.
Die in der Motion verlangte Kommission soll aus 15
Mitgliedern bestehen, die sich nach dem für die Gemeinde-
wählen getroffenen Abkommen (freiwilliger Proporz) zu-
sammensetzen. Es steht ihr das Recht zu, Fachleute zur
Beratung zuzuziehen. Es wird der Kommission der
nötige Kredit für alle gemäß der Motion verlangten
Vorarbeiten, wie für das Studium allfällig weiterer da-
mit im Zusammenhang stehender Fragen erteilt. Sie
hat dem Gemeinderate zuhanden der Gemeindeversamm-
lung spätestens im Monat August einläßlichen Bericht
zu erstatten. Die bisherige Tätigkeit des Gemeinderates
zur Linderung der Wohnungsnot wird anerkannt."

Genossenschaftlicher Wohnungsbau. Die vom Im-
tiativkomitee der Gemeinnützigen Baugenossen-
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fdE)aft Jorgen einberufene Verfammlung mar fefjr
gut befudft. Vad) einem Haren, eingehenben fReferate
non £>errn 2lrcl)iteït 9RüIIer 3ug über bie mögliche
Bebauung bei in fytage fteljenben Lanbîompleçel jroifctjen
©tärnifchhof unb Allmenbhölzli mürbe bie beftnitine ©rün»
bung einer ©emeinnü^igen Vaugenoffenfchaft befdjloffen.
Sie Statuten, roeldfe bereite im ©ntmurfe oorlagen, follen
in ber nädjfien Verfammlung burd)btraten unb aud) ber
befinitme Vorftanb gemätftt merben.

SdjulhaulMuproieït itt Söc^iton (8üridj). ©e=

meinberat, Sdjulpffege unb ©eroerbefdjul Äommiffion
SBehiîon einigten fleh in gemeinfamer Vefpredfung batjin,
für bie ißrimarfdjule ein neuel Sdjulgebäube
in Mlfid)t zu nehmen (auf bem ©ulbilloo) unb bal
jetzige Sdfutgebäube ganz jur Unterbringung non ©enterbe»
fd)ule, lanbroirtfchaftlicher 2Binterfd)ule, ©ärtnerfchule
itfro. ju nermenben. 2lud) ber @emeinbe=2Bohnungl»
bau mürbe all bringenb bezeichnet, ba in 20et)iîon
ber Vßohnunglmangel immer fühlbarer roerbe.

Staatlidje Sortierung ber Vautâtigïeit im Danton
Sern. (Schreiben ber Sireftion bes Innern an @e=

meinben, ©enoffenfdjaften unb ^rinate betreffenb bie
Vehebuttg ber Arbeitllofigfeit unb bie fförberung ber
^o^bautätigfeit.)

$ur Vetjebung ber Mbeitllofigïeit burch Vrbeitsbe»
fdfaffung, inêbefonbere burd) VotftanbSarbeiten unb jur
fförberuttg ber lpod)6autätigfeU îommt ben beiben Viimbel»
ratlbefchlüffen nom 23. 9Rai 1919 eine ganz erhebliche
Vebeutung ju. Sie in 2Iulfitf)t geftetlten Vunbelbei»
träge merben in Verbinbung mit ben Beiträgen bes
Âantonê, ber ©emeinben unb ^Dritter bie Söieberauf»
nähme ber Vautâtigïeit roefentlid) erteiltem.

©efudje um Suboentionen im Sinne ber genannten
VunbeSrat§befd)lüffe finb an unfere Sirettion ju richten
unb merben nom fantonaten Vrbeitlamte geprüft unb
enentuett an bas eibgettöffifdje Stmt für Slrbeitslofenfür»
forge rceitergeteitet merben.

Qebern ©efud) müffen aber bie Baupläne (1 : 50)
unb ein betaillierter Äoftennoranfdftag beigelegt merben.
Ser ©efucijfteller tjat fid) über bie Finanzierung beS

Dbjeîtel genau aulzuroeifen. Überhaupt finb alte Unter»
lagen einzureiben, bie über öal betreffenbe Vauoorhaben
ein fidjereê Urteil nermitteln Hmnen.

20er auf bie in Vebe ftefjenben Veitraglleiftungen
Slnfprud) ergeben mill, mirb gut tun, mit ben bezüglichen
©tngaben nicht zu Z°gern.

©enoffenfchüftlicfjer SÖohiumglbau in Vurgöorf.
£>ier hat fid) am 16. Quni eine SBohnbaugenoffen»
fdjaft mit Lehrer Vofharbt all ißräfibent an ber Spitje
gegrünbet, für bie bereits 78 Mmelbungen norliegen.
©I follen ©infamilienhäufer mit brei, nier ober fünf
Zimmern errichtet merben, unb z®ar in 9teit)enbauten.
3u jebem ©igenheim îommt ein ©arten non 200 bis
220 m* $nl)alt. 2dl Vaupreil rechnet man mit etroa
25,000 ffr. für jebeS £>aul unb t)offt namentlich auch
auf aulreidfenbe Unterftütjung burch bie ©emeinbe. Schöne
Vauplähe in näcfjfter Stahe ber Stabt flehen zur Ver»
fügung. Sie meitern Vorarbeiten follen fo geförbert merben,
baff bemnächft mit bem Vau begonnen merben fann.

Vaulirfjel au! Vetftal (©larul). (Storr.) Sie Sd)ul=
gemeinbenerfammlung Stetfial erteilte bem Schutrat Stuf»
trag, betreffenb Vau einer Surnhalle unb fonft noch be=

nötigter SdjuUofalitaten ifMue unb Koftennoranfchtäge
erftellen zu laffen unb ber nädfften Sd)ulgemeinbe zur
Vefchlufjfaffung norzulegen.

Vau eine! ffcrienheimè im ©larnerlanl). (Korr.)
Ser Äantonatnerbanb ber Qünglinglbünbe bei Vlauen
kreuze! Zürich mill auf ber SRütegg bei ffilzbad) eine
Ferienhütte erfiellen. Sie Ferienhütte befteîjt aul fünf
Zimmern unb einer ®üd)e.

Sie neue Verarbnuug Mer Me Vergebung doii

Bauarbeiten nob tieiernnien (Submiffions=

règlement) ber ©emeinbe ftorfdjad).
A. (Entftel^uttg 6eu üeror^nung.

3n Slrt. 22 ber ©emeinbeorbnung com 21. ffebruar
1909 mar feftgelegt: „Vauten unb Lieferungen finb in
ber Steget zur freien Äonfurrenz au»zufd)reiben. 3n einem

Spezialreglement follen bie bielbezüglichen ©runbfähe feft»
gefegt unb ba§ Submiffionsoerfat)ren genauer umfd)rieben
merben. Sie einheimifd)en fpanbel» unb ©eroerbetreibenben
finb mit tunlichfter Slbroed)llung Unb nach Vtöglidjt'eit zu
berücffid)tigen. ffür fteinere Slrbeiten unb Lieferungen t'ann
ein angemeffener Suraus aufgehellt unb ^Reparaturen unb
einzelne Unternehmungen auch in fRegie aulgeführt merben. "

Sie 2lu§füt)rung biefer Veftimmungen, fomeit el bie

Schaffung einel befonberen fReglementel betrifft, lieg lange
auf fid) marten, ©in erfter ©ntmurf bei Vauoorftanbel
nom SRärz 1910 mürbe non ber Vauîommiffion nicht
behanbett, meil man oorerft bal îantonate IReglement
abmarten mollte ; beim zweiten ©ntmurf nom $ahre 1915
ftanben allgemeine Vortlage uitb ^Richtlinien bei Sdjmeize»
rifchen ©eroerbeoereinl in Sicht; bie fpäter anbegehrte
Veftetlung einer Vorberatunglîommiffion unterblieb, meil
man ben fjfeitpunît für ungeeignet, bie örtlichen Verhalt»
niffe für ein befonbere! ^Reglement zu Hein eracl)tete. ©nb=
lief) befteüte ber Stabtrat zur Vorberatung bei neuen
©ntmurfel im Frühjahr 1918 eine befonbere Äommiffion,
beftehenb aul 5 SRitgliebern ber Vauîommiffion,. 2 Ver»
tretern bel ©emerbenereinl unb 2 Vertretern ber Strbeiter»

fd)aft. 3u rafch folgenben Sitzungen mar bie Vorlage
burd)beraten unb bem neuen ©emeinberat, ber am 1. 3"li
1918 feine Satigïeit aufnahm, zur Veratung unterbreitet.
Mein bie Veljanblung mürbe ntehrmall oerfchoben, fo
bah Zweite Lefung erft am 28. Februar 1919 beenbigt
mar. Sie fReferenbumsfrift blieb unbenü^t, roomit bie

neue Verorbnung in $raft treten tonnte.

B. (Einiges aus fcer Beratung.
Sie gröfjten SReinunglnerfchiebenheiten ergaben fich

über folgenbe fünfte '• Ausführung non iRegiearbeiten
burch bie ©emeinbe; ©eroährleiftung bei Vereinlrechte^
ber Arbeiter ; Lohnzufd)läge für Überzeit», Vad)t=, Sonn--
tagl» unb Söafferarbeit ; Slnroenbung ber Verorbnung
auf alle übrigen Vergebungen unb Lieferungen für bie
©emeinbe.

Meynadier & Cie.
Klausstrasse 33 O ZUHCh ° Tel.

liefern direkt an Wiederverkäufer
und Konsumenten: 289 4
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schaft Horgen einberufene Versammlung war sehr

gut besucht. Nach einem klaren, eingehenden Referate
von Herrn Architekt Müller-Zug über die mögliche
Bebauung des in Frage stehenden Landkomplexes zwischen
Glärnischhof und Allmendhölzli wurde die definitive Grün-
dung einer Gemeinnützigen Baugenossenschaft beschlossen.
Die Statuten, welche bereits im Entwürfe vorlagen, sollen
in der nächsten Versammlung durchberaten und auch der
definitive Vorstand gewählt werden.

Schulhausbauprojekt in Wetzikon (Zürich). Ge-
meinderat. Schulpflege und Gewerbeschul - Kommission
Wetzikon einigten sich in gemeinsamer Besprechung dahin,
für die Primärschule ein neues Schulgebäude
in Aussicht zu nehmen (auf dem Guldisloo) und das
jetzige Schulgebäude ganz zur Unterbringung von Gewerbe-
schule, landwirtschaftlicher Winterschule, Gärtne'rschule
usw. zu verwenden. Auch der Gemeinde-Wohnungs-
bau wurde als dringend bezeichnet, da in Wetzikon
der Wohnungsmangel immer fühlbarer werde.

Staatliche Förderung der Bautätigkeit im Kanton
Bern. (Schreiben der Direktion des Innern an Ge-
meinden, Genossenschaften und Private betreffend die
Behebung der Arbeitslosigkeit und die Förderung der
Hochbautätigkeit.)

Zur Behebung der Arbeitslosigkeit durch Arbeitsbe-
schaffung, insbesondere durch Notstandsarbeiten und zur
Förderung der Hochbautätigkeit kommt den beiden Bundes-
ratsbeschlüssen vom 23. Mai 1919 eine ganz erhebliche
Bedeutung zu. Die in Aussicht gestellten Bundesbei-
träge werden in Verbindung mit den Beiträgen des
Kantons, der Gemeinden und Dritter die Wiederauf-
nähme der Bautätigkeit wesentlich erleichtern.

Gesuche um Subventionen im Sinne der genannten
Bundesratsbeschlüsse sind an unsere Direktion zu richten
und werden vom kantonalen Arbeitsamte geprüft und
eventuell an das eidgenössische Amt für Arbeitslosensür-
sorge weitergeleitet werden.

Jedem Gesuch müssen aber die Baupläne (1 : 50)
und ein detaillierter Kostenvoranschlag beigelegt werden.
Der Gesuchsteller hat sich über die Finanzierung des
Objektes genau auszuweisen. Überhaupt sind alle Unter-
lagen einzureichen, die über das betreffende Bauvorhaben
ein sicheres Urteil vermitteln können.

Wer aus die in Rede stehenden Beitragsleistungen
Anspruch erheben will, wird gut tun, mit den bezüglichen
Eingaben nicht zu zögern.

Genossenschaftlicher Wohnungsbau in Burgdorf.
Hier hat sich am 16. Juni eine Wohn bau genossen-
schaft mit Lehrer Boßhardt als Präsident an der Spitze
gegründet, für die bereits 78 Anmeldungen vorliegen.
Es sollen Einfamilienhäuser mit drei, vier oder fünf
Zimmern errichtet werden, und zwar in Reihenbauten.
Zu jedem Eigenheim kommt ein Garten von 200 bis
220 m2 Inhalt. Als Baupreis rechnet man mit etwa
25,000 Fr. für jedes Haus und hofft namentlich auch
auf ausreichende Unterstützung durch die Gemeinde. Schöne
Bauplätze in nächster Nähe der Stadt stehen zur Per-
fügung. Die weitern Vorarbeiten sollen so gefördert werden,
daß demnächst mit dem Bau begonnen werden kann.

Bauliches aus Netstal (Glarus). (Korr.) Die Schul-
gemeindeversammlung Netstal erteilte dem Schulrat Auf-
trag, betreffend Bau einer Turnhalle und sonst noch be-

nötigter Schullokalitäten Pläne und Kostenvoranschläge
erstellen zu lassen und der nächsten Schulgemeinde zur
Beschlußfassung vorzulegen.

Bau eines Ferienheims im Glarnerland. (Korr.)
Der Kantonalverband der Jünglingsbünde des Blauen
Kreuzes Zürich will auf der Rütegg bei Filzbach eine
Ferienhütte erstellen. Die Ferienhütte besteht aus fünf
Zimmern und einer Küche.

Sie >me Verordnung über die Vergebung um
Bumrdeiteu md Liesermgen (SnlnnWns-

regt««) der Gemeinde RorWch.
Entstehung der Verordnung.

In Art. 22 der Gemeindeordnung vom 21. Fehruar
1909 war festgelegt: „Bauten und Lieferungen sind in
der Regel zur freien Konkurrenz auszuschreiben. In einem

Spezialreglement sollen die diesbezüglichen Grundsätze fest-
gesetzt und das Submissionsverfahren genauer umschrieben
werden. Die einheimischen Handel- und Gewerbetreibenden
sind mit tunlichster Abwechslung Und nach Möglichkeit zu
berücksichtigen. Mr kleinere Arbeiten und Lieferungen kann
ein angemessener Turnus ausgestellt und Reparaturen und
einzelne Unternehmungen auch in Regie ausgeführt werden. "

Die Ausführung dieser Bestimmungen, soweit es die

Schaffung eines besonderen Reglementes betrifft, ließ lange
aus sich warten. Ein erster Entwurf des Bauvorstandes
vom März 1910 wurde von der Baukommission nicht
behandelt, weil man vorerst das kantonale Reglement
abwarten wollte; beim zweiten Entwurf vom Jahre 1915
standen allgemeine Vorschläge und Richtlinien des Schweize-
rischen Gewerbevereins in Sicht; die später anbegehrte
Bestellung einer Vorberatungskommission unterblieb, weil
man den Zeitpunkt für ungeeignet, die örtlichen Verhält-
nisse für ein besonderes Reglement zu klein erachtete. End-
lieh bestellte der Stadtrat zur Vorberatung des neuen
Entwurfes im Frühjahr 1918 eine besondere Kommission,
bestehend aus 5 Mitgliedern der Baukommission,. 2 Ver-
tretern des Gewerbevereins und 2 Vertretern der Arbeiter-
schaft. In rasch folgenden Sitzungen war die Vorlage
durchberaten und dem neuen Gemeinderat, der am 1. Juli
1918 seine Tätigkeit aufnahm, zur Beratung unterbreitet.
Allein die Behandlung wurde mehrmals verschoben, so

daß die zweite Lesung erst am 28. Februar 1919 beendigt
war. Die Referendumsfrist blieb unbenützt, womit die

neue Verordnung in Kraft treten konnte.

k. Einiges aus der Beratung.
Die größten Meinungsverschiedenheiten ergaben sich

über folgende Punkte: Ausführung von Regiearbeiten
durch die Gemeinde; Gewährleistung des Vereinsrechtes
der Arbeiter; Lohnzuschläge für Überzeit-, Nacht-, Sonn-
tags- und Wasserarbeit; Anwendung der Verordnung
aus alle übrigen Vergebungen und Lieferungen für die
Gemeinde.
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